
 



 

 



 

Die Hochspannungsleitung haben beide gequert kurz vorher, hatten also 

symmetrische Voraussetzungen. 

 

 

Sehr geehrter Herr Stettler 

Der am Unfall beteiligte Autofahrer ist 18 Jahre alt und der verunfallte Motorradlenker ist 

32 Jahre alt. In diesem Zusammenhang mache ich Sie gerne darauf aufmerksam, dass 

die Polizei in ihren Medienmitteilungen grundsätzlich nicht urteilt, wer den Unfall 

verursacht hat. Für die Beurteilung des Unfallhergangs ist die Staatsanwaltschaft 

zuständig, nicht die Polizei. Eine Vorverurteilung, wie Sie dies in Ihrer Anfrage bereits 

vorgenommen haben, machen wir nicht.     

Freundliche Grüsse 

 

Bruno Gribi 

Kommunikation und Medien 

 



 

Guten Tag Herr Gribi 

Vielen Dank für die Altersangaben. 

Ich habe die Situation vorgängig ja auch etwas angeschaut, die Ecke kenne ich von einem anderen 

Unfall her bereits. 

Es handelt sich bei meiner Wortwahl darum vermutlich nicht um eine Vorverurteilung des 

Automobilisten, sondern um den  plausibelsten Sachverhalt. 

Und das bedeutet - aus meiner spezifischen Sicht auf die Umwelteinflüsse am Ort - dass entweder 

der Lenker abgelenkt, unaufmerksam oder in seiner Wahrnehmung beeinträchtigt war. 

Die damit zusammenhängenden Untersuchungsresultate werden von mir noch in diesem Frühjahr 

publiziert. 

Sind wir also mal gespannt auf die Auswertung der Handydaten des Automobilisten, handy-

Ablenkung ist  ja bei Junglenkern als häufigste Unfallursache bekannt. 

Leider wird die Öffentlichkeit nach meinem Kenntnisstand gar nie davon erfahren, weil hier dann 

wieder das Amtsgeheimnis greift... 

Die Analysen der Untersuchenden folgen übrigens häufig dem Opportunitätsprinzip, Fall 308, der 

Mann war ein Tamile, in einem ausgeliehenen Auto… 

Und die Rückschlüsse auf Details lassen sich nur aufwendig  - und unsicher! – via Eintrage in der 

Astra-Karte ziehen, wie am Fall 374 verdeutlicht. 

 

 

 



 


